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Das überdachte Fahrsilo 
Am 20. Januar 2015 befasste sich das Bau-
rekursgericht des Kantons Zürich mit einem 
überdachten Fahrsilo, das der Lagerung von 
im betriebseigenen Wald produzierten Holz-
schnitzeln dient. Das Fahrsilo ist mit einem 
aus brauner PVC-Folie bespannten Bogen-
zelt überdeckt. Der Fall gestaltete sich fol-
gendermassen: Als die Überdachung des 
Fahrsilos in Form eines bespannten Bogen-
zeltes bereits steht, beantragt dessen Bau-
herr dem Gemeinderat der Gemeinde X, es 
sei ihm nachträglich die Baubewilligung da-
für zu erteilen. Das Baugrundstück liegt in 
der Landwirtschaftszone und gleichzeitig 
am Waldrand. Aus dem Wald gewinnt der 
Bauherr unter anderem Holzschnitzel, mit 
denen er den Heizbedarf auf seinem Betrieb 
deckt und das ehemalige Betriebszentrum 
in der Kernzone von X samt ehemaligem 
Ökonomiegebäude beheizt. Das Baurekurs-
gericht meint nun, dass die für die Behei-

zung des in der Landwirtschaftszone gele-
genen Wohnhauses und des Stöckli benö-
tigten Schnitzel durchaus in der Landwirt-
schaftszone gelagert werden dürfen – dies 
unabhängig davon, ob sie aus eigener Pro-
duktion stammen oder eingekauft werden. 
Darf jedoch auch eine grössere Menge Holz-
schnitzel dort gelagert werden? Holzschnit-
zel sind keine landwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen, sondern eindeutig forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse. Es besteht 
auch kein unmittelbarer funktionaler Bezug 
zwischen der Holzschnitzellagerung und 
dem Landwirtschaftsbetrieb. Eine Bewilli-
gung gestützt auf Art. 16a Abs. 1 RPG (Zo-
nenkonformität in der Landwirtschaftszone) 
ist damit ausgeschlossen. Der Gesetzgeber 
hat die Lagerung von nicht-landwirtschaftli-
chen Produkten in der Landwirtschaftszone 
höchstens insoweit vorgesehen, als sie di-
rekt für die Nutzung der zonenkonformen 

Bauten und Anlagen erforderlich sind. 
Forstwirtschaftliche Produkte, also solche, 
welche aus der Bewirtschaftung des Wal-
des entstehen, sind demgegenüber im Wald 
zu lagern. Energieholzlager gehören nicht in 
die Landwirtschaftszone. Das Holzschnit-
zellager ist auch nicht standortgebunden: 
Es ist für den Bauherrn zwar bequemer, 
wenn er die Holzschnitzel bei seinem Hof in 
der Nähe des Waldes lagern kann, sie kön-
nen jedoch auch problemlos in einer Bauzo-
ne gelagert werden. Deswegen kommt 
auch keine Ausnahmebewilligung gestützt 
auf Art. 24 RPG (Ausnahmen für Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzone) in Frage.

Damit ist klar: Nur die für die Beheizung 
des in der Landwirtschaftszone gelegenen 
Wohnhauses und des Stöckli benötigten 
Schnitzel dürfen in der Landwirtschafts-
zone gelagert werden – aber dürfen sie 
auch im umstrittenen Bogenzelt gelagert 

werden? Auch das verneint das Gericht. 
Das Bogenzelt ist überdimensioniert und 
hat eine für die Landwirtschaftszone atypi-
sche Erscheinung. Besser wäre die Lage-
rung in einem bestehenden, für den Land-
wirtschaftsbetrieb nicht mehr benötigten 
Gebäude. Schliesslich ist das Gericht der 
Auffassung, dass der Bauherr das Bogen-
zelt nicht in gutem Glauben ohne eine Be-
willigung erstellt hat. Deswegen gibt das 
Gericht dem Bauherrn 60 Tage Zeit für den 
Rückbau. Dieser Entscheid ist jedoch noch 
nicht in Rechtskraft erwachsen.

Der Fall zeigt auf, dass baurechtliche 
Versäumnisse den Bauherrn wieder einho-
len können. Es lohnt sich daher, baurechtli-
che Fragen von Beginn weg sorgfältig abzu-
klären.

Lic. iur. Nathalie Wirch 
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �
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Für die Bauernfamilien!

Mit uns haben Sie 
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DER ZBV KRITISIERT DIE UMFRAGE DES VEREINS VISION LANDWIRTSCHAFT

Trotz manipulierter Befragung die «falschen Resultate»
Es ist allseits bekannt, dass dem 
Verein Vision Landwirtschaft 
beim BLW die Türen offen stehen.

Dieser Verein hat mit Ideen wie den 
umstrittenen GMF-Beiträgen oder den 
Landschaftsqualitätsprojekten (LQP) 
für zahlreiche hitzige Diskussionen in 
der Landwirtschaft gesorgt. Die Unzu-
friedenheit der Bauern widerspiegelt 
sich auch deutlich in der Befragung 
durch den Verein.

Es ist dem Verein bestimmt gelun-
gen, aus den LQP ein Beschäftigungs-
programm für die Umwelt- und Öko-
Büros zu schaffen und den administra-
tiven Aufwand der Landwirtschaftsbe-
triebe ins Unermessliche zu steigern. 

Da der raue Wind der AP 14/17 vor 
allem dem Talgebiet und den «produ-
zierenden» Betrieben gegenwärtig 
massiv um die Ohren schlägt, versucht 
Vision Landwirtschaft mit einer geziel-
ten Befragung eine künstlich gene-
rierte Zufriedenheit aus dem Hut zu 
zaubern.

Jedoch ist bereits die Auswahl der 
Befragten absolut unseriös: 12 Prozent 
der Landwirtschaftsbetriebe sind Bio-

Betriebe. In der Auswertung sieht es so 
aus, dass knapp 70 Prozent der Rück-
meldungen von Bio-Betrieben und 30 
Prozent von Nicht-Bio-Betrieben kom-
men. Diese gesteuerte realitätsfremde 
Verteilung zeigt deutlich auf, wie 
Vision Landwirtschaft versucht, ihre 
Thesen mit Praxisrückmeldungen be-
stätigen zu lassen. Dieses Vorgehen ist 
nicht nur befremdlich, sondern durch-
aus unzulässig. Da die Umfrage bereits 
im März 2014 durchgeführt wurde, 
konnten die landwirtschaftlichen Ein-
zelbetriebe zu diesem Zeitpunkt die 
Konsequenzen kaum oder nur unge-
nau abschätzen. 

Ebenso wurden die Experten vom 
Verein Vision Landwirtschaft mit Si-
cherheit selbst ernannt und auser-
wählt. Es ist bezeichnend, dass die Um-
frage zwar mitunter im Kanton Zürich 
gestreut worden ist, aber der Zürcher 
Bauernverband nicht angeschrieben 
wurde. Wenn auch hier gezielt NGO‘s 
ausgewählt und angeschrieben wer-
den, ist dies ein weiterer Versuch, Um-
frageresultate zu verfälschen. Selbst 
bei dieser tendenziösen Auswahl von 
befragten Betrieben und Experten ist 

es dem Verein nicht gelungen, ihre 
Thesen zu bestätigen. Ein grosser Teil 
der Befragten nimmt die AP als unbe-
friedigend wahr. Dies ist ein alarmie-
rendes Zeichen, wenn man bedenkt, 

wer überhaupt gefragt wurde.
Verschiedene Abschnitte des Umfra-

geberichtes lösen ein Kopfschütteln 
aus. So seien beispielswiese die Schwei-
zer Landwirte heute etwas zufriedener 

mit der Agrarpolitik als noch vor zehn 
Jahren. Durch seinen nahen Kontakt 
zu den Bauernfamilien erfährt der ZBV 
jedoch täglich, dass dies nicht der Fall 
ist – im Gegenteil, es herrscht weitge-
hend Missmut. Fakt ist, dass ausnahms-
los ökologisch basierte Fragen gestellt 
wurden. Fragen zur Nahrungsmittel-
produktion und zur Bedeutung der 
Versorgung der Schweizer Bevölke-
rung mit inländischen Nahrungsmit-
teln wurden komplett ausgeblendet. 
Der Verein lebt immer noch in seiner 
Scheinwelt und klammert den immen-
sen Import von Nahrungsmitteln kom-
plett aus. Damit sind einmal mehr 
Begriffe wie Ökologie, Tierschutz, 
Arbeitsbedingungen komplett nur na-
tional betrachtet und die globalen 
Zusammenhänge einmal mehr voll-
ständig ausgeblendet. �
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Privathaftpfl icht 
bei Jugendlichen 
nicht vergessen!
Wer einem andern einen Schaden zufügt, 
muss für die entstandenen Kosten 
aufkommen. In der Privathaftpfl icht sind 
solche Schäden versichert. Klassische 
Beispiele die von der Privathaftplicht 
übernommen werden, sind Ski- oder 
Fahrradunfälle bei denen ich Schuld bin, 
oder wenn mein Hund eine Person beisst. 
Kinder sind automatisch über die Famili-
enpolice der Eltern versichert. Je nach 
Gesellschaft sind Jugendliche bis 18-jäh-
rig, bis zum Abschluss der Ausbildung 
oder solange sie im gleichen Haushalt 
wie die Eltern leben, mitversichert.
Da ein Schadenfall ohne Versicherungs-
deckung existenzbedrohend sein kann, 
lohnt es sich zu prüfen, wie lange in Ihrer 
Police die Jugendlichen mitversichert 
sind. Denn bereits ab ca. Fr. 50.– pro Jahr 
kann für Jugendliche die noch zu Hause 
leben eine eigene Privathaftpfl ichtversi-
cherung abgeschlossen werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: ZBV Versicherungen Lukas 
Wyss, Pirmin Schwizer und Urs Wernli   
044 217 77 50 �

Die Zusammenfassung will eine nicht existierende Zufriedenheit vermitteln.

Nassfutter

Treber (verschiedene TS-Gehalte)

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Zuckerrübenschnitzel
konventionell und Bio

Erhältlich als: lose, Siloballen, 
oder Siloschlauch

Trockenfutter
Trockentreber und Malzkeime

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
pelletiert oder unpelletiert

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt

fenaco Raufutter
aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850     www.raufutter.ch

Liebe Leserinnen
und Leser

Schön wärs, wenn Sie
Ihren Lieferanten sagen würden, 
dass sie hier für nur 190 Franken 

erfolgreich Werbung für ihre 
Produkte und Dienstleistungen 

machen können.

Woche für Woche.

Vielen Dank!
Ihr Zürcher Bauer
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